
 
 

Botschaft zur Gemeindeversammlung Seedorf vom 21. Mai 2026 
 

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 

Der Gemeinderat freut sich, Sie zur Gemeindeversammlung einzuladen. Auf 
der Traktandenliste stehen wichtige und interessante Themen, über die Sie 
als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bestimmen dürfen. Gerne 
orientieren wir Sie an der Versammlung auch über aktuelle Projekte und 
Entwicklungen sowie Entscheidungen zu verschiedenen Angelegenheiten. 
 

Stimmberechtigt sind alle Schweizerinnen und Schweizer, die das               
18. Altersjahr zurückgelegt haben und in der Gemeinde Seedorf wohnen. 
Ergänzend zur Botschaft können weitere Detailunterlagen auf der 
Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 
 

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich Zeit nehmen könnten, um an der 
Versammlung teilzunehmen und aktiv an der Entscheidungsfindung der 
Gemeinde mitzuwirken. 
 

Traktandum 3 Gemeinderechnungen 2025 

 
 Rechnung 2025 Budget 2025 

Verwaltungszweig     

 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

Einwohnergemeinde 7'258’522 7'127’904 7'134’000 6'712’800 

Ertragsüberschuss     

Aufwandüberschuss  130’618  421’200 

     

Wasserversorgung 295’445 296’987 419’000 422’300 

Ertragsüberschuss 1’542  3’300  

Aufwandüberschuss     

 

3.1 Einwohnergemeinde Seedorf 
Die Rechnung 2025 der Einwohnergemeinde Seedorf schliesst bei einem 
Aufwand von CHF 7'258'522.09 und einem Ertrag von CHF 7'127'904.14 
mit einem Aufwandüberschuss von CHF 130'617.95 ab. Das Budget 
rechnete mit einem Aufwandüberschuss von CHF 421'200.00. Insgesamt 
schliesst die Rechnung somit um CHF 290'582.05 besser ab als budgetiert. 
Der Aufwandüberschuss von CHF 130'617.95 wird dem Eigenkapital 
belastet, so dass per 31. Dezember 2025 ein Eigenkapital von                     
CHF 3'485'937.05 ausgewiesen wird. 
 

Hauptverantwortlich für dieses bessere Resultat sind vor allem Mehrerträge 
bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern. Der Budgetüberschuss bei den 
Erbschafts- und Schenkungssteuern beträgt CHF 114'632.00. Die Beiträge 



aus dem Finanz- und Lastenausgleich bewegen sich gesamthaft mit           
CHF 97'616.00 über Budget und tragen wesentlich zum besseren 
Gesamtbild bei. Die Steuererträge, sowohl bei den natürlichen als auch den 
juristischen Personen, bewegen sich im Rahmen der Budgeterwartungen. 
Beim Aufwand darf, dank strikter Kostendisziplin, weiterhin eine hohe 
Budgetgenauigkeit festgestellt werden. In einzelnen Bereichen hat sich die 
Jahresrechnung 2025 auf der Aufwandseite gegenüber dem Budget aber 
auch schlechter entwickelt. Besonders im Bereich der Restfinanzierung bei 
Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeheimen sind die Kosten um          
CHF 101'091.80 höher als budgetiert ausgefallen. Auch die Aufwendungen 
der wirtschaftlichen Sozialhilfe bewegen sich CHF 18'472.60 über Budget. 
 

Die Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde verzeichnet 2025 
Nettoausgaben von CHF 54'727.20. Darin enthalten ist ein Beitrag an den 
Kanton von CHF 50'000.00 für den Neubau des Fussgängertunnels 
Harderband auf dem Weg der Schweiz. 
 

3.2 Wasserversorgung Seedorf 
Die Rechnung 2025 der Wasserversorgung Seedorf schliesst bei einem 
Aufwand von CHF 295'445.10 und einem Ertrag von CHF 296'986.90 mit 
einem Ertragsüberschuss von CHF 1'541.80 ab. Budgetiert war für das Jahr 
2025 ein Ertragsüberschuss von CHF 3'300.00. 
 

Die Investitionsrechnung der Wasserversorgung verzeichnet 2025 
gesamthaft Ausgaben von CHF 188'271.95. Die Verlegung und Erneuerung 
der Wasserleitung Zwyssigmatte konnte 2025 mit Gesamtkosten von                   
CHF 161'391.35 abgeschlossen werden. 
 

 

Der Gemeinderat Seedorf wertet das bessere Rechnungsergebnis 
gegenüber dem Budget als positiv und wird Sie anlässlich der 
Gemeindeversammlung ausführlich informieren. 
 

Die Rechnungsbroschüre 2025 mit detaillierten Angaben ist auf der 
Homepage der Gemeinde (www.seedorf-uri.ch) aufgeschaltet. Auch besteht 
die Möglichkeit, die Rechnungsbroschüre auf der Gemeindeverwaltung in 
Papierform zu beziehen. 
 

Der nachfolgende Antrag des Gemeinderats wird von der 
Rechnungsprüfungskommission (RPK) unterstützt. 
 

 

Antrag 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, die Verwaltungsrechnungen 2025 der 
Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung Seedorf zu genehmigen. 
  



Traktandum 4 Kreditantrag über 290‘000 Franken für die 
Erneuerung der Trinkwasserleitung im Gebiet 

Hofstatt, Bauen 

 

Ausgangslage 
Im Gebiet Walchtrig, Hofstatt und Biel, Bauen ist es in den letzten Jahren 
zu mehreren Leitungsbrüchen und Leckagen in der Haupttrinkwasserleitung 
gekommen. Die bestehende Haupttrinkwasserleitung wurde im Jahr 1970 
erstellt. 
 

Die Wasserversorgungskommission Seedorf (WVS) beabsichtigt daher das 
Wasserleitungsnetz in diesem Bereich zu erneuern, um die 
Versorgungssicherheit nachhaltig zu gewährleisten. 
 

Im Generellen Wasserversorgungsprojekt 2022 (GWP) der WVS ist der 
Werterhalt bzw. Ersatz der Hauptleitung als Massnahme Nr. 17 ebenfalls 
enthalten. 
 

 

Projektperimeter 
 

 

 

Der Projektperimeter betrifft das Gebiet Walchtrig, Hofstatt und Biel im 
Ortsteil Bauen. Die Linienführung der Leitungserneuerung folgt dem 
heutigen Verlauf der Hauptleitung ab dem Druckbrecher Walchtrig bis zur 
Querung des Bielbächli und wird beibehalten. 
 

Im Rahmen der Erneuerung wird die südliche Hauptleitung ab der 
Verzweigung aufgehoben. Es wird ausschliesslich die nördliche Hauptleitung 
neu erstellt und folgt dort dem heutigen Verlauf. 
 

Normalerweise müssen HPE-Rohre (Kunststoff) mit Sand oder Betonkies 
umhüllt werden. Diese Leitungsumhüllung verhindert die Beschädigung 



durch kantige Steine. In schwer zugänglichen Gebieten verteuert diese 
Variante der Leitungsumhüllung den Leitungsbau erheblich. Aus diesem 
Grund wird die neue Trinkwasserleitung mit Schutzmantelrohren realisiert. 
 

Planauszug Linienführung 
 

 
 

Legende: blau = bestehende Leitungen 
  rot = projektierte Linienführung 
 

Bauprogramm 
Der genaue Ausführungstermin kann noch nicht abschliessend festgelegt 
werden. Es wird folgendes Bauprogramm angestrebt: 
 

 Baubeginn Anfang / Mitte Oktober 2026 
(Bauzeit ca. 7-8 Wochen) 

 

Kostenvoranschlag / Baukredit 
Für die Leitungserneuerung im Gebiet Walchtrig, Hofstatt und Biel, Bauen 
wird mit Gesamtprojektkosten von 290‘000 Franken gerechnet 
(Kostengenauigkeit +/- 10%). 
 

Preisstandklausel 
Die Gewährung des Kredites soll zur Absicherung der Teuerung mit einer 
Preisstandklausel genehmigt werden. Der gesamte Baukredit über 290'000 
Franken wird nach Massgabe des Schweizer Baupreisindexes (Grossregion 
Zentralschweiz, Objekttyp Tiefbau, Basis Oktober 2020 = 100.0 Punkte) 
festgelegt. Als Grundlage gilt der Indexstand vom Oktober 2025 mit 113.7 
Punkten. 
 

 



Mit den von den Leitungserneuerungen und den Bautätigkeiten direkt 
betroffenen Grundeigentümern hat die WVS während der 
Projekterarbeitung persönliche Gespräche geführt. Weiter wurden auch die 
betroffenen kantonalen Fachstellen in Bezug auf die geplante 
Bauausführung kontaktiert. 
 

Die WVS ist überzeugt, dass mit den geplanten Investitionen neben dem 
Werterhalt des Leitungsnetzes, die Versorgungssicherheit und die 
Löschwasserversorgung für die Einwohnerinnen und Einwohner von Bauen 
verbessert werden kann. 
 

 

Stellungnahme Gemeinderat 
Der Gemeinderat erachtet das vorliegende Projekt der WVS für die 
Erneuerung der Trinkwasserleitung im Gebiet Hofstatt, Bauen als notwendig 
und bedürfnisgerecht und unterstützt den dafür notwendigen Kredit. 
 

Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission (RPK) 
Die RPK hat den Kreditantrag der WVS, gestützt auf die detaillierten 
Projektunterlagen mit Kostenvoranschlag geprüft. Die formellen und 
rechtlichen Voraussetzungen für eine Kreditgenehmigung sind erfüllt. Das 
Projekt ist finanziell solide geplant und dient der Sicherstellung der 
Wasserversorgung im betroffenen Gebiet. Der Antrag zum 
Verpflichtungskredit wird von der RPK unterstützt. 
 

 

Antrag 
Gestützt auf die vorstehenden Erläuterungen empfiehlt Ihnen die 
Wasserversorgungskommission Seedorf, dem Kreditantrag über 290‘000 
Franken für die Erneuerung der Trinkwasserleitung im Gebiet Hofstatt, 
Bauen sowie der Preisstandklausel gemäss den Erwägungen zuzustimmen. 


